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KG Typ Bewertungskriterien für zur Ausschreibung "Rechtsgutachten zur Rolle der BAuA als

nationale Kontaktstelle"

GP BP LP

0 Leistungspunkte 1 Leistungspunkt 2 Leistungspunkte 3 Leistungspunkte 4 Leistungspunkte

K 1 Expertise der Bieter

K 1 B Geht aus dem Angebot hervor, dass der Bieter (oder die Bietergemeinschaft) sowohl im

Bereich des betreffenden Gebietes des Produktsicherheits- und Marktüberwachungsrechts

insbesondere im dazugehörigen Themenbereichen des Verwaltungsrechts als auch im

Bereich EU-Recht gute Expertise besitzen (Publikationen, Vorträge, Tätigkeitsfeld)?

10 0 Nicht erfüllt (Keine Expertise nachweisbar) mit relevanten Einschränkungen (geringe

Expertise nur in einem der Bereiche nachweisbar)

mit einigen Einschränkungen (geringe Expertise in zwei

Bereichen nachweisbar)

mit wenigen Einschränkungen (geringe Expertise in einem

Bereich und gute Expertise in den anderen Bereichen)

ohne Einschränkungen (gute Expertise in allen Bereichen)

K 2 Personal-, Finanz-, Terminplan

K 2 B Sind die personellen Verantwortlichkeiten, Vertreter und Qualifikationen projektbezogen

dargelegt? Werden Vorschläge zur Projekt-kommunikation, Workshops, Schulungen und

Supportleistungen bei Unterstützungsbedarf gemacht?

(Ist bei Ausfall des Projektnehmers oder eines wichtigen Mitarbeiters ein Ersatz durch

andere qualifizierte Mitarbeiter möglich?)

Ist der Finanzplan realistisch dargestellt und die Terminierung nachvollziehbar

6 0 nicht erfüllt (personelle Verantwortlichkeiten

und Vertreter sind nicht beschrieben,

Qualifikationen werden nicht dargelegt, der

Finanzplan und die Terminierung nicht

berücksichtigt)

mit relevanten Einschränkungen (personelle

Verantwortlichkeiten und Vertreter sind nicht

hinreichend beschrieben, Qualifikationen werden

nicht schlüssig dargelegt, der Finanzplan und die

Terminierung unlogisch)

mit einigen Einschränkungen (personelle

Verantwortlichkeiten und Vertreter sind dargestellt,

Qualifikationen werden nicht projektbezogen dargelegt, der

Finanzplan und die Terminierung kaum Berücksichtigt)

mit weniger Einschränkungen (personelle

Verantwortlichkeiten sind dargestellt, Vertreter sind

berücksichtigt, Qualifikationen werden projektbezogen

dargelegt, der Finanzplan ist realistisch dargestellt und die

Terminierung ist nachvollziehbar)

ohne Einschränkungen (personelle Verantwortlichkeiten sind

dargestellt, Vertreter sind gleichwertig qualifiziert, Qualifikationen

werden projektbezogen dargelegt, der Finanzplan ist realistisch

dargestellt und die Terminierung ist nachvollziehbar, Vorschläge zur

Projektkommunikation, Workshops, Schulungen und

Supportleistungen bei Unterstützungsbedarf werden gemacht)

K 3 Projektablauf und Ergebnisse des Gutachtens

K 3 B Wird der Projektablauf detailliert beschrieben? Inwieweit werden die durch die

Auftraggeberin vorgeschlagene Fragestellungen aufgegriffen? Werden die Fragestellungen

konkretisiert und werden eventuelle Abweichungen begründet? Welche Form der

Veröffentlichung und Aufbereitung der Ergebnisse schlägt der Forschungsnehmende vor?

3 0 nicht erfüllt (Bearbeitungsschritte und

Arbeitspakete werden nicht beschrieben; die

Vorgehensweise wird nicht konkretisiert)

mit relevanten Einschränkungen

(Bearbeitungsschritte sind unvollständig

beschrieben; Vorgehensweise ist unlogisch)

mit einigen Einschränkungen (Bearbeitungsschritte und

Vorgehensweise werden mit Einschränkungen beschrieben,

kaum Berücksichtigung der Fragestellungen)

mit wenigen Einschränkungen (Bearbeitungsschritte und

Vorgehensweise werden beschrieben, Berücksichtigung der

Fragestellungen)

ohne Einschränkungen (Bearbeitungsschritte, Vorgehensweise und

eventuelle Abweichungen werden logisch begründet beschrieben,

auf die Fragestellungen wird eingegangen, erste relevante

Praxisbeispiele werden genannt, praxisnahe Lösungsvorschläge oder

praxisnahe Möglichkeiten des Ergebnistransfers)

K 4 Praxisbezug und Handlungsempfehlungen

K 4 B Inwieweit werden bei dem Angebot die nationalen Strukturen, z. B. die Rolle der BAuA als

Kontaktstelle, die Marktüberwachungsbehörden der Länder als Besonderheit des föderalen

Systems und die europäischen Strukturen berücksichtigt? Inwieweit werden

Handlungsempfehlungen für die nationale Kontaktstelle und die Umsetzung der

europäischen Meldeverfahren erarbeitet?

10 0 nicht erfüllt (kein Praxisbezug und keine

Handlungsempfehlungen erkennbar)

mit relevanten Einschränkungen (geringer

Praxisbezug nur auf nationaler Ebene erkennbar,

Handlungsempfehlungen kaum erkennbar oder

nicht anwendbar)

mit einigen Einschränkungen (Praxisbezug und

Handlungsempfehlungen auf nationaler und europäischer

Ebene erkennbar, nur teilweise anwendbar)

mit wenigen Einschränkungen (Praxisbezug und

Handlungsempfehlungen auf nationaler und europäischer

Ebene erkennbar und anwendbar)

ohne Einschränkungen (Praxisbezug und innovative

Handlungsempfehlungen vorhanden, auf die nationale Kontaktstelle,

europäische Strukturen und ihre Verflechtungen

(Weisungsbefugnisse und Hierarchien) wird eingegangen)

K 5 Bezug zum vergangenen Gutachten

K 5 B Inwieweit werden bei dem Angebot die Erkenntnisse und Strukturen des

vorausgegangenen Gutachtens zur Rolle der BAuA als Kontaktstelle berücksichtigt?

Inwieweit werden Vorschläge zur strukturellen Überarbeitung und Anpassung von Inhalten

benannt?

4 0 nicht erfüllt (kein Bezug erkennbar) mit relevanten Einschränkungen (geringer Bezug,

das Gutachten wird lediglich genannt)

mit einigen Einschränkungen (Bezug erkennbar, das

Gutachten wird inhaltlich in Bezug genommen, aber keine

konkreten Änderungsvorschläge vorgelegt)

mit wenigen Einschränkungen (Bezug und

Änderungsvorschläge für Struktur und Inhalt sind erkennbar.)

ohne Einschränkungen (Bezug und Änderungsvorschläge für Struktur

und Inhalt sind erkennbar. Beispiele zur systematischen

Überarbeitung und Einbindung neuer Erkenntnisse und

Rechtsbereiche sind vorhanden.)

Summe 33 0

Bieter : [Name/Bezeichnung]

Die zugehörigen Antworten, die der Bieter mit seinem Angebot einreichen muss, werden jeweils auf einer Skala zwischen 0 und 4 Punkten hinsichtlich des Erfüllungsgrades der geforderten Leistung bewertet. Wird die

Leistung des Bieters bei einem Bewertungskriterium mit "nicht erfüllt" (0 Punkte) bewertet, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.

Die zum jeweiligen Unterkriterium erreichten Bewertungspunkte (BP) werden mit der angegebenen Gewichtung (GP) multipliziert. Die errechnete Summe sind die Leistungspunkte (LP).

Die Leistungspunkte werden mit dem Preis ins Verhältnis gesetzt (siehe Anlage 5). Der Bieter mit dem niedrigsten Quotienten erhält den Zuschlag.

Legende zu den Punktekategorien der Leistungskriterien

BP = Bewertungspunkte

GP = Gewichtungspunkte

LP = Leistungspunkte

Bewertungsmatrix – Zuschlagsprüfung

Zielerreichungsgrad

1


